
Rechtsverordnung

der Stadt Lahr/Schwarzwald

über
die Festsetzung der Gebühren für das

Parken an Parkuhren und in Zonen mit Parkscheinautomaten
vom 09.07.2001

Aufgrund von § 2 der Verordnung der Landesregierung über Parkgebühren
(PgebVO) vom 07.04.1981 (GBl. S. 245) i. V. m. § 6a Abs. 6 und 7 des
Straßenverkehrsgesetzes i. d. f. vom 06.04.1980 (BGBl. I S. 413), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 24.04.1998 (BGBl. I S. 810) wird verordnet:

§ 1

Die Gebühren für das Parken an Parkuhren und im Bereich mit Parkscheinautomaten
auf öffentlichen Straßen und Plätzen betragen in der

Parkgebührenzone I je angefangene 30 Minuten 0,50 €
Parkgebührenzone II je angefangene 12 Minuten 0,10 €

§ 2

1.)
Die Einteilung der Zonen ergibt sich aus der der Rechtsverordnung beigefügten
Zonenkarte.

2.)
Die Zonenkarte ist Bestandteil der Rechtsverordnung.

§ 3

1.)
Diese Rechtsverordnung tritt am 01.01.2002 in Kraft.

2.)
Gleichzeitig tritt die Rechtsverordnung der Stadt Lahr/Schwarzwald über die
Festsetzung der Gebühren für das Parken an Parkuhren und in Zonen mit
Parkscheinautomaten vom 21.09.1992 außer Kraft.
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